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Merkblatt für die Abrechnung der 
Voltigierstunden, 
geltend ab Mai 2017 
 
 

• Der Voltigierunterricht findet wöchentlich ( bzw. 2x wöchentlich), auch in der Ferien, zu 
den vereinbarten Zeiten statt. 
An gesetzlichen Feiertagen entfällt der Unterricht. 

 
Kosten: 
 
Das Voltigieren (außer Bambini) wird im Quartal abgerechnet. 
Die Trainingszeit beträgt 90 min. 
 

 - 1x wöchentlich   72, -€  ( z.B. Montagsgruppe ) 
 - 1x wöchentlich   90,- €  (+ alle 2 Wochen Bodentraining) 

- 2x wöchentlich 108,- €  ( z.B. Turniergruppe -> Training Di + Sa) 
- Bamini-Volti      8,- €  (alle zwei Wochen) 
 

• Die Voltigierer sind im Verein als Mitglied zu melden. Besteht keine Mitgliedschaft des 
Voltigierers kann der Verein keinen Versicherungsschutz leisten! 

 
• Jedes aktive Vereinsmitglied und damit auch alle Voltigierer haben 2 mal im Jahr einen 

Arbeitsdienst zu leisten. Ebenfalls soll am jährlichen Reitturnier mitgearbeitet werden. 
Pro nichtgeleisteten Arbeitsdienst  werden 25,- € (bei Erwachsenen 50,- €) berechnet. 

 
• Die Beiträge pro Quartal werden jeweils zu Beginn des Quartals per Lastschrift 

eingezogen. 
 

• Die monatlichen Beiträge bei den Bambini-Voltigierern werden jeweils zu Beginn des 
Monats per Lastschrift eingezogen. 

 
• Bei Krankheit, rechtzeitig dem jeweiligen Trainer bescheid geben. Bei längerem Ausfall 

oder Krankheit wie z.B. Knochenbruch etc. abmelden, dass die Bezahlung geklärt 
werden kann. 

 
• Kündigung: Bei der jeweiligen Gruppe, mündlich oder schriftlich.  

Die Kündigung der Mitgliedschaft für den Verein muss schriftlich beim Vorstand erfolgen.  


